
	Firma: 
Arbeitsbereich: Baustelle

Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Kabelgraben

Tätigkeit: Reinigen von Kabelenden
	Stand:

      



	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
Kabelreiniger      


	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
	–
Hautkontakt: Reizung und Entfettung der Haut

–
Inhalation der Dämpfe: Übelkeit, Narkotische Wirkung, Atembeschwerden 

möglich

–
Dämpfe sind entzündlich


	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	–
Im Kabelgraben nur mit Kleinstgebinden oder besonderen Lösemittelspendern


       hantieren

–
Schutzhandschuhe         tragen

–
Hautschutzmittel benutzen:


Schutz (vor der Arbeit)          Reinigung 


(vor Pausen u. Arbeitsschluss)         Pflege (nach der Arbeit)

–
Hände nicht mit Lösemittel reinigen

–
Bei der  Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken

–
Beim Umfüllen aus größeren Gebinden Schutzbrille tragen

–
Sonstige Zündquellen         fernhalten


	

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	In Brand geratene Putzlappen oder Lösemittel

mit vorhandenem Feuerlöscher         oder Sand löschen;

Vorgesetzten         informieren

Notruf:       

	

	ERSTE HILFE
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	Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen

Bei Benommenheit oder Atembeschwerden sofort den Vorgesetzten informieren

Notruf:       


	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	
Putzlappen und leere Gebinde getrennt in verschließbaren Behältnissen

sammeln und der betrieblichen Entsorgungsstelle

       Tel.:         zuführen.




